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Lebenshilfe


 für Menschen mit Behinderungen Ulm/Neu-Ulm e.V.
	Geschäftsstelle



Prüfsteine für die bevorstehende Land- und Bezirkstagswahl in Bayern

„Behindert sein in Bayern“ – 5 Fragen

Für die Lebenshilfe lautet die Kernfrage an die Parteien und Fraktionen: Wie wollen sie in Zukunft die Förderung und Betreuung geistig behinderter Menschen sichern?
Kaum eine Gruppe in unserem Land ist so sehr auf die Unterstützung des Staates, der Wirtschaft und der Gesellschaft angewiesen wie Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Angehörigen. Wir dürfen und können es nicht zulassen, dass der Staats​haushalt auf Kosten der Schwachen saniert wird. Behinderte Menschen dürfen nicht zu Almosen​empfängern degradiert werden, die Sozialleistungen nur noch nach Kassenlage erhalten. In den nächsten Jahren wird die Zahl behinderter Menschen stetig zunehmen, die auf Pflege und Leistungen der Eingliederungshilfe angewiesen sind.

Nachfolgend die uns stark beschäftigenden Fragen/Probleme, für die wir von Ihnen am 9.9.2008 konkrete Antworten/​Lösungsvorschläge erwarten, für die Sie sich als Abge​ordnete des Landtags und als Bezirksräte/innen in Ihren Fraktionen und Parteien einsetzen und stark machen werden.

· Betreuungen/Betreuungsverein
Wir haben bei uns Fachpersonal freigestellt, um ehrenamtliche Betreuer/innen zu schulen und zu beraten. Die dafür aufgewandten Kosten müssen dem Träger erstattet werden. Dazu bedarf es einer gesetzlichen Regelung.

Frage:
Wie muss eine gesetzliche Regelung für Bayern aussehen und wie und durch wen kann die Finan​zierung abgesichert sein?

· Antwort (DIE LINKE): Die Schulung ehrenamtlicher Betreuer/innen ist eine wichtige Arbeit, mit der gesamtgesellschaftliche Aufgaben gelöst werden. Folgerichtig muß die Gesamtgesellschaft die dafür erforderlichen Aufwendungen tragen. Dafür sind Steuergelder einzusetzen. Eine Möglichkeit bestünde darin, den Kommunen per Landesgesetz zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen, die mit der Eingliederungshilfe für die Schulung und Beratung der ehrenamtlichen Betreuer/innen ausgegeben würden.


· Förderstättenplätze in Werkstätten

Der Bedarf an Förderstättenplätzen steigt in unseren bayerischen Einrichtungen nach wie vor. Wir haben z. B. in Senden 20 genehmigte Plätze und schon 21 belegt. Der Bedarf, der uns schon bekannt ist, steigt auf mehr als 50 Plätze. Ähnlich ist die Situation in den Werkstätten in Neu-Ulm.

Frage:
Was wollen/werden Sie unternehmen, dass in Bayern dieses dringend zu lösende Problem in den Gremien diskutiert und einer bedarfsorientierten Lösung zugeführt wird?

· Antwort (DIE LINKE): Linke Behindertenpolitik geht prinzipiell vom Konzept der Inklusion aus, d.h.: Wir betrachten Menschen mit (jeglichen) Beeinträchtigungen als Bestandteil der Gesellschaft. Sie müssen nicht erst „integriert“ werden. Sie gehören dazu, sind ein Teil davon. Außerdem geht DIE LINKE prinzipiell davon aus, daß die Würde eines Menschen nicht von seiner (ihrer) wirtschaftlich verwertbaren Leistungsfähigkeit abhängt. Jeder Mensch hat gleiche (volle) Teilhaberechte. Mit diesen Grundeinstellungen sehen wir uns in Übereinstimmung mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

Was nun den Bedarf an Förderstättenplätzen angeht – ihre konkrete Frage –, wollen wir, daß die Teilhabe-Angebote für Menschen mit geistigen (und/oder anderen) Behinderungen sowohl quantitativ als auch qualitativ ausgeweitet werden. Förderstätten können dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Die Förderung muß so individuell wie möglich erfolgen. Dabei sollen die Interessen, Wünsche, Fähigkeiten der behinderten Menschen – gleich, welchen Alters und Geschlechts – im Mittelpunkt stehen. Um das zu leisten, brauchen wir kleine, überschaubare Förderstätten mit einer beträchtlichen Anzahl gut ausgebildeten und hoch motivierten (also auch gut bezahlten) Personals beiderlei Geschlechts.
Die von Ihnen verlangte – und von uns unterstützte – Debatte über eine bedarfsorientierte Lösung muß sowohl auf Bundes- als auch auf bayrischer Ebene intensiv geführt werden. DIE LINKE setzt sich dafür ein, daß in dieser Debatte die Erfahrungen der Betroffenen (sowohl der behinderten Menschen als auch deren Angehörigen als auch derer, die jetzt schon in Förderstätten arbeiten) einen hohen Stellenwert einnehmen. Um das zu erreichen, werden wir im Landtag mit Anfragen und ggf. auch Anträgen – z.B. in den Haushalts-Debatten – immer wieder daran erinnern, daß diese Personengruppe nicht in Vergessenheit geraten darf.
· Frühförderung durch das Heilpädagogische Zentrum Senden,
d. h. Beratung und Förderung von Eltern mit Kindern mit Behinderung von Geburt an bis zur Einschulung.
Durch den bestehenden Rahmenvertrag können die Kosten für die notwendigen Leistungen, Tätigkeiten und Aufgaben nicht mehr kostendeckend erbracht werden.

Frage:
Wie sollen die Grundvoraussetzungen für eine kostendeckende Frühförderung geschaffen werden?
· Antwort (DIE LINKE): Frühförderung ist eine bundesweit zu regelnde Aufgabe. DIE LINKE setzt sich deshalb für hohe Standards – und kostendeckende Finanzierung – auf Bundesebene ein. Unabhängig davon kann der Freistaat Bayern aufgrund seiner hervorragenden Wirtschaftskraft darüber hinausgehende Festlegungen treffen, um die Beratung noch effektiver, noch individueller und noch zielorientierter durchführen zu können.
· Offene Hilfen
Bei Freizeitmaßnahmen ist ein/e Betreuer/in eigentlich rund um die Uhr im Dienst. Das bedeutet, ein/e Betreuer/in müsste sich um 17 Teilnehmer/innen kümmern (können), damit die Maßnahme kostendeckend durchgeführt wird. Tatsächlich arbeiten wir in der Betreuung mit einem Personalschlüssel von 1 : 3 – was auch erforderlich ist – weil auch Menschen mit hohem medizinischen, pflegerischen und Aufsichtsbedarf teilnehmen.
Zu den normalen Teilnehmergebühren müssten jeder/m Teilnehmer/in zusätzlich € 90,-- pro Tag abverlangt werden. Ein Betrag, der sowohl von den Betreuten als auch von den Angehörigen nicht aufgebracht werden kann. Dabei sind die Orga​nisationskosten noch nicht berücksichtigt.

Frage:
Wie wollen Sie initiativ werden, um unser Defizit auszugleichen?
· Antwort (DIE LINKE): Wir wollen nichts versprechen, was wir nicht halten können. Wie wir Ihr Defizit ausgleichen können, vermögen wir momentan nicht einzuschätzen.

Dennoch wollen wir keinen Zweifel aufkommen lassen, daß wir Ihre Lageeinschätzung – und die daraus abgeleiteten Forderungen – teilen. Einen Betreuungsschlüssel von 1 : 3 halten wir für angemessen. Es wäre also erforderlich, dies gesetzlich zu verankern und dann diesen Schlüssel bei Tagessatz-Festlegungen und anderen Vergütungsregelungen zugrunde zu legen. Ob es uns gelingt, in den Haushalts-Debatten im Bayrischen Landtag dafür die erforderlichen Mehrheiten zu finden, ist offen. An der LINKEN würden solche Festlegungen jedoch gewiß nicht scheitern. 


· Fachkräfte-Quote in Wohnstätten
Bei der Berechnung der Pflegesätze in den Verhandlungen wird uns eine Fachkraftquote von 50 % vorgegeben. Unter der Maßgabe, dass immer mehr Personen (ab Hilfebedarfs​gruppe 3) in Ambulant Betreutes Wohnen (das ist kostengünstiger für den Staat) ausge​gliedert werden, bleiben in den Wohnstätten die Menschen mit einem höheren Betreuungs- und Pflegeaufwand, was richtiger Weise nur von mehr Fachkräften zu be​wältigen ist.

Frage:
Wie wollen Sie den Prozess von Qualität zur Quantität (von der sozialen Integration zur sozialen Exclusion) stoppen?
· Antwort (DIE LINKE): Wie bereits im Zusammenhang mit der Förderstätten-Frage gesagt: Für DIE LINKE ist Inklusion eines der Schlüsselworte für die Teilhabeermöglichung und die Persönlichkeitsentfaltung von Menschen mit (geistigen und/oder anderen) Behinderungen und/oder mit hohem Pflege- und Betreuungsaufwand. Dafür ist hoch motiviertes (also auch gut bezahltes) und gut ausgebildetes Personal in ausreichender Anzahl vonnöten.

DIE LINKE tritt für eine moralische und finanzielle Aufwertung des Berufs einer/eines Alltagsassistent/in ein. Das schließt selbstverständlich die bereits bestehenden Berufe in diesem Bereich ein.

Es führt also kein Weg an einer Aufstockung der Mittel vorbei. Die Gesellschaft – in diesem Falle der Freistaat Bayern – muß die Frage, wie viel ihr (ihm) die volle Teilhabe und freie Persönlichkeitsentfaltung von Menschen mit Behinderungen wert ist, positiv beantworten.
Jede Aussonderung (Exklusion) von Menschen mit Behinderungen ist ein Verlust für die ganze Gesellschaft.  
Ulm, den 7. August 2008 
